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Regeste
Krankenversicherung | Krankenversicherung
Erwägungen
E. 1
Mit Urteil vom 13. September 2023 wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt eine Beschwerde von A.________ gegen Einspracheentscheide der SWICA Gesundheitsorganisation vom 25. April 2023 ab, soweit es darauf eintrat, und hob in zwei Betreibungssachen des Betreibungsamtes Basel-Stadt (Nr. xxx und Nr. yyy) für die jeweiligen Beträge (teilweise zuzüglich Verzugszins) den je dazugehörigen Rechtsvorschlag auf. Mit den kantonal angefochtenen Einspracheentscheiden hatte die Beschwerdegegnerin als obligatorischer Krankenversicherer Rechtsvorschläge der Versicherten gegen Zahlungsbefehle betreffend ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen verfügungsweise beseitigt. A.________ führt gegen das kantonale Urteil Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, die "definitive Rechtsöffnung der unangemessenen Betreibung Nr. yyy " sei aufzuheben (Eingaben vom 31. Oktober, 4. und 9. November 2023).
E. 2
Zu den Gültigkeitserfordernissen einer Beschwerdeschrift gehört, dass in gedrängter Form begründet wird, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Dabei ist gezielt und sachbezogen auf die vorinstanzlichen Erwägungen, die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblich sind, einzugehen und aufzuzeigen, aus welchem Grund die Vorinstanz im Einzelnen Bundesrecht verletzt haben soll ( BGE 142 III 364 E. 2.4; 134 V 53 E. 3.3; 133 IV 286 E. 1.4).
E. 3
Das Sozialversicherungsgericht erwägt (angefochtenes Urteil E. 3), die Beschwerdeführerin bringe gegen die diversen in Betreibung gesetzten Forderungen keine konkreten Rügen vor. Sie mache nicht geltend, dass die fraglichen Forderungen zu Unrecht in Betreibung gesetzt worden seien. In den Akten fänden sich keine Hinweise auf eine unkorrekte Berechnung der Kostenbeteiligungen. Die geltend gemachten Prämienforderungen und Kostenbeteiligungen seien als geschuldet zu betrachten. Es sei der Beschwerdeführerin verwehrt, Gegenforderungen aus einer Zusatzversicherung zur Verrechnung zu bringen. Es sei nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin Mahnspesen und Inkassogebühren in Rechnung gestellt habe. Die geforderten Verzugszinsen seien berechtigt, die Betreibungskosten von Gesetzes wegen geschuldet.
E. 4
Die Eingaben der Beschwerdeführerin bringen deren Willen zum Ausdruck, das Urteil der Vorinstanz vom 13. September 2023 hinsichtlich der Betreibung Nr. yyy anzufechten. Jedoch setzt sich die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben auch nicht ansatzweise mit den Entscheidungsgründen des kantonalen Gerichts auseinander. Die in den Beschwerdeschriften enthaltenen Ausführungen beziehen sich unter anderem auf Leistungsansprüche gegenüber anderen Versicherern, Unfallereignisse und medizinische Abklärungen. Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, inwiefern die Vorinstanz hinsichtlich des Gegenstandes des angefochtenen Urteils die gesetzlichen Regeln falsch angewendet oder den zugrundeliegenden Sachverhalt offensichtlich unrichtig resp. in Verletzung von Bundesrecht festgestellt haben sollte (vgl. Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ). Die Beschwerde genügt somit den gesetzlichen Anforderungen offensichtlich nicht (vgl. oben E. 2).
E. 5
Auf das Rechtsmittel ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten. Auf die Erhebung von Gerichtskosten wird verzichtet (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG).
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